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Vorlagenummer: 0134/2025 
Vorlageart:  Berichtsvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
hier: 0025/2025 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BfHo 
und CDU - Durchgängige Öffnung des Richard-Römer-
Lennebades 
Datum:  04.02.2025 
Freigabe durch:  
Federführung: SZS - Servicezentrum Sport 
Beteiligt: VB5 Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport 
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Bezirksvertretung Hohenlimburg  
(Entscheidung) 25.02.2025 Ö 

 
Sachverhalt 
Ergänzend zur Stellungnahme der HVG zum Antrag einer durchgängigen Öffnung des 
Lennebads nimmt die Verwaltung zum Antrag (0025/2025) von Bürger für Hohenlimburg und 
CDU wie folgt Stellung:  
 
Generell werden Hallenbäder, wie die Belegungszahlen deutlich unterstreichen, in der 
warmen Jahreszeit nur sehr wenig in Anspruch genommen. Dies gilt auch für das Richard-
Römer-Lennebad.  
 
Obschon bedingt durch den Umbau des Freibads Henkhausen im bevorstehenden Sommer 
kein Freibad im Stadtbezirk Hohenlimburg zur Verfügung steht, kann die durchgehende 
Öffnung des Richard-Römer-Lennebads in den Sommermonaten seitens der Verwaltung 
nicht befürwortet werden.  
 
Zum einen, weil bei Außentemperaturen weit über der 20-Grad-Celsius-Marke davon 
auszugehen ist, dass die Nutzerzahlen in keinem Verhältnis zu den Betriebskosten stehen 
(siehe Stellungnahme der HVG); zum anderen weil das entsprechend benötigte Personal 
seitens der HVG nicht gestellt werden kann, da es in den drei übrigen, von der HVG 
betriebenen Freibädern im Stadtgebiet benötigt und entsprechend eingesetzt wird. 
 
Geschultes, externes Personal im Richard-Römer-Lennebad einzusetzen, würde, sofern ein 
solches Personal überhaupt im benötigten Umfang gefunden werden kann, Mehrkosten in 
fast sechsstelliger Höhe verursachen, für die es keine Gegenfinanzierung gibt.  
 
Unabhängig davon wird die HVG – wie in den Jahren zuvor – ausgewählte Angebote im 
Bereich des Kurs- und Vereinsschwimmens ermöglichen (siehe HVG-Stellungnahme). Ein 
zusätzliches Angebot ist aus den genannten Gründen nicht umsetzbar. Daher ist eine 
Ausweitung des Angebots im Richard-Römer-Lennebad im vorgeschlagenen Umfang nicht 
zu befürworten. 
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Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
 
Belange von Menschen mit Behinderung 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 
 sind nicht betroffen 
 sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben) 

 
Kurzerläuterung: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 
 positive Auswirkungen (+) 
 keine Auswirkungen (o) 
 negative Auswirkungen (-) 

 
 
Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten: 
(Optimierungsmöglichkeiten nur bei negativen Auswirkungen) 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 

 Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. 

 Es entstehen folgende Auswirkungen: 
 
1. Auswirkungen auf den Haushalt 
 
Kurzbeschreibung: 
(Bitte eintragen) 
 

 
1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Auftrag:  Bezeichnung:  
Kostenstelle:  Bezeichnung:  
Kostenart:  4nnnnn Bezeichnung:  
 5nnnnn Bezeichnung:   
 Kostenart 2024 2025 2026 2027 2028 
Ertrag (-) 4nnnnn      
Aufwand (+) 5nnnnn      
Eigenanteil       

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto). 
 
Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch: 
 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Auftrag:  Bezeichnung:  
Kostenstelle:  Bezeichnung:   
 Kostenart Bezeichnung 2024 2025 
Mehrertrag (-) 4nnnnn    
Minderaufwand 5nnnnn    
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(+) 
 
 
1.2 Investive Maßnahme in Euro 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Finanzstelle:  Bezeichnung:  
Finanzposition:  6nnnnn Bezeichnung:  
  Bezeichnung:   
Finanzposition 
(Bitte überschreiben) 

Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 

Einzahlung (-) 
6nnnnn 

      

Auszahlung (+) 
7nnnnn 

      

Eigenanteil       
Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben. 
 
Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch: 
 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Finanzstelle:  Bezeichnung:   
 Kostenart Bezeichnung 2024 2025 
Mehrein- zahlung 
(-) 

6nnnnn    

Minderaus-
zahlung (+) 

7nnnnn    

 
  

 Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant. 

 Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert 
werden.  

 
1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro 
Maßnahmen-Nr.:  
Kompensation Erläuterung:  
Kompensation HSP (Betrag):   
Auftrag:  
Kostenstelle:  
Kostenart:  4/5nnnnn  
 Kostenart 2024 2025 2026 2027 2028 
Verschlechterung 
(-) / Verbesserung 
(+) 

4/5nnnnn      

 
2. Auswirkungen auf die Bilanz 
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung) 
 
Aktiva: 
(Bitte eintragen) 
 

 
Passiva: 
(Bitte eintragen) 
 

 
3. Folgekosten in Euro: 
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a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil   
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr  
c) sonstige Betriebskosten je Jahr  
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)  
e) personelle Folgekosten je Jahr  
Zwischensumme  
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr  
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt  

  
4. Steuerliche Auswirkungen 

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 

 Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen. 
  

 Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.  
  

 Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen: 

  Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art 
(BgA). 

  Durch die Erträge entsteht ein neuer BgA. 
  Der potentielle Gewinn des BgA ist 

  körperschaftsteuerpflichtig (15,825 %). 
  kapitalertragssteuerpflichtig (15,825 %). 
  gewerbesteuerpflichtig (18,2 %). 

 

 
 
 
 
Bemerkungen: 
(Bitte eintragen) 
 

 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Stellen-/Personalbedarf: 
 
(Anzahl) Stelle (n) nach BVL-Gruppe (Gruppe) sind im 

Stellenplan 
(Jahr) einzurichten. 

(Anzahl) üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe (Gruppe) sind befristet 
bis: 

(Datum) anzuerkennen. 

 
6. Rechtscharakter 
 Auftragsangelegenheit 
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 
 Vertragliche Bindung 
 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges 
 Ohne Bindung 

 
 
Anlage/n 
1 - Stellungnahme_HVG Lennebad (öffentlich) 

 



   

 

Seite 5 
 

 
 
[Dokumentende] 


	Stellungnahme der Verwaltung
	hier: 0025/2025 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen BfHo und CDU - Durchgängige Öffnung des Richard-Römer-Lennebades
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Auswirkungen
	Anlage/n


